
Anmeldung zur 
Schulkind-
betreuung

Stadt Pforzheim
Jugend– und Sozialamt

Abteilung 5

https://www.pforzheim.de/anmeldung/betreuung 

Für Schulkinder in Horten, Horten an 
der Schule und Angeboten unter 
schulischer Aufsicht

Sie haben noch Fragen oder  
benötigen eine Beratung?

Ihr Ansprechpartner bei der Stadt Pforzheim

Stadtverwaltung Pforzheim

Jugend– und Sozialamt, Abteilung 5 

Zentrale Vormerkstelle

Turnstr. 1

75173 Pforzheim 

Telefonische Sprechzeiten: 

Montag bis Freitag von 08 - 12 Uhr 

Donnerstag von 14 - 18 Uhr

Bitte beachten Sie: Eine Terminvergabe für die per-
sönliche Vor-Ort–Beratung erfolgt ausschließlich 
per Telefon oder Mail! 

vormerkstelle@pforzheim.de

Nutzen Sie das familienfreundliche An-
gebot der zentralen Vormerkung für An-
gebote der Schulkindbetreuung (Hort, 
Horte an der Schule, Kernzeitbetreuung, 
Randzeitbetreuung, Angebote unter 
schulischer Aufsicht)

07231 39 20 11

https://www.pforzheim.de/anmeldung/betreuung

Sie haben keine Möglichkeit das Internet zu nut-
zen? 

Bitte nehmen Sie Ihre Vormerkung beim Jugend–
und Sozialamt vor. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen 
zu den entsprechenden telefonischen Sprechzeiten 
zur Beratung und/oder Terminvergabe zur Verfü-
gung. 



Wie funktioniert 
die zentrale              
Vormerkung?

Online-Vormerkung

So funktioniert´ s:

 Informieren Sie sich vor der Vormerkung über 
das vielfältige Angebot in Pforzheim. Nutzen 
Sie hierfür die Information auf unserer Home-
page.

 Registrieren Sie sich über die Startseite 
https://www.pforzheim.de/anmeldung/
betreuung. Sie erhalten per Mail automatische 
einen Link.

 Geben Sie die abgefragten Daten ein und wäh-
len Sie bis zu drei Einrichtungen.* 

 Speichern Sie den Fragebogen. Ihre Vormer-
kung ist damit erfolgreich registriert. 

Sobald ein Platz in einer Einrichtung zur Verfügung 
steht, vergibt die entsprechende Leitung eine vorläu-

werden. 

Im Anschluss daran erfolgt das Aufnahmegespräch 
und die Vertragsunterzeichnung. 

*die Reihenfolge der Einrichtungen stellt keine Priorisierung dar. Angebote an 

Schulen können nur gebucht werden, wenn das Kind die jeweilige Schule auch 

besucht. 

Sie können sich jederzeit mit Ihren Benutzerdaten 
in der Vormerliste anmelden und Ihre Daten aktua-
lisieren. 

Wichtige Fristen für Sie: 

 Anmeldungen für das laufende Schuljahr sind 
jederzeit möglich.

 Anmeldezeitraum für die Platzvergabe für das 
kommende Schuljahr (ab 1. Schultag im neuen 
Schuljahr) ist vom 01. Januar bis 15. März 
möglich.

 Bescheinigungen müssen zeitnah nachge-
reicht werden. 

 Zusagen für das nächste Schuljahr werden ab 
Anfang Mai vergeben.

 Zusagen der Einrichtungen müssen von Ihnen 
bestätigt werden. 

Bitte beachten Sie:

 Jedes Kind kann nur einmal vorgemerkt wer-
den.

 Anmeldungen können online oder  beim Ju-
gend– und Sozialamt erstellt werden.

 Die Vormerkung ist frühestens ab dem Schul-
jahr vor der Einschulung möglich. Ihre Vormer-
kung bleibt bestehen bis Ihr Kind aufgenom-
men wurde. 

 Eine Anmeldung für einen Betreuungsplatz für 
Schulkinder ist zu folgenden Zeiten notwen-
dig: Vor der 1. Klasse / Juniorklasse, vor der 3. 
Klasse und vor der 4. Klasse.

Nutzung Sie die Möglichkeit 
der Online-Vormerkung und 
nehmen Sie die Anmeldung 
ganz einfach und bequem 
von Zuhause vor. 

Die Platzvergabe in allen Einrichtung in Pforzheim 
erfolgt nach festgelegten Kriterien. 

Kriterien der Platzvergabe: 

 Schulkinder erhalten entsprechend der Klas-
senstufe jeweils 40,30 oder 20 oder 10 Punkte.

1. Klasse /Juniorklasse   40 Punkte

2. Klasse         30 Punkte

3. Klasse         20 Punkte   

4. Klasse 10 Punkte                   

 Hinzu kommen ggfs. Zusatzpunkte:                 

 22 Punkte für alleinerziehende, berufstätige 
Elternteile (oder vergleichbar)*

 21 Punkte für berufstätige Elternpaare (oder 
vergleichbar)*

*ein Nachweis ist erforderlich. Ein Vordruck erhalten Sie im Internet unter 

https://www.pforzheim.de/anmeldung/betreuung oder beim Jugend– und 

Sozialamt. Der Beschäftigungsumfang muss mind. 50% einer Vollzeitstelle 

umfassen (alleinerziehend und beide Elternteile). 


